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Merkblatt vom 24. Mai 2018  

Eigenbestandesbesamung 

Bewilligungen und Kontrollen 

1. Personen, die ihre Tiere selber besamen wollen, müssen eine spezifische Ausbildung besucht ha-

ben und im Besitz einer schriftlichen Bewilligung des Amtes für Veterinärwesen sein. 

2. Angestellte Personen dürfen Tiere im Betrieb Ihres Arbeitgebers besamen. 

3. Für jede Tierspezies ist eine separate Bewilligung erforderlich. 

Dokumentation 

4. Der Warenfluss des Samens muss aufgezeichnet werden:  

Samenherkunft und Zukaufdatum resp. Produktionsdatum bei Samengewinnung im eigenen Betrieb, 

Identifikation des Spermas mit Rückschluss auf Herkunftstier, Menge, Lagerung. 

Besamung: Datum, Identifikation Spermadose, besamtes Tier. 

5. Es darf nur Sperma aus zugelassenen Vertriebsstationen eingesetzt werden. Die bewilligten Be-

triebe sind auf der Seite des BLV ersichtlich (siehe unten). 

6. Alle Unterlagen müssen tagesaktuell sein und mindestens 3 Jahre aufbewahrt werden. Sie müssen 

der amtstierärztlichen Kontrolle und den seuchenpolizeilichen Organen vorgewiesen werden kön-

nen.  

Lagerung und Übertragung von Samen 

7. Jede Samendose muss zur Rückverfolgbarkeit so gekennzeichnet sein, dass Entnahmedatum und 

Identität des Spendertieres leicht festgestellt werden kann.  

8. Lagerungsbehälter und -boxen müssen sauber sein und die richtige Temperatur haben (Tiefkühl-

sperma: -196 Grad; Frischsperma Schweine: 17 - 20 Grad). 

9. Das Besamungsmaterial muss hygienisch und sauber aufbewahrt werden. 

Grundlagen 

‒ Art. 50-55 der eidgenössischen Tierseuchenverordnung (TSV; SR 916.401) vom 27. Juni 1995; 

‒ Technische Weisung vom 12. März 2012 über Sanitarische Anforderungen an Produktion, Lagerung, 

Abgabe und Übertragung von Samen der Rinder-, Schaf-, Ziegen- und Schweinegattung; 

‒ BLV-Seite: https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/kuenstliche-besamung-embryo-

transfer.html u.a. Betriebe Samen - Embryonen 
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